
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Raumplanung und Wohnungswesen
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Griffel, Alain
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2022

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Gerber, Marlène
Heer, Elia

Bevorzugte Zitierweise

Gerber, Marlène; Heer, Elia 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik:
Raumplanung und Wohnungswesen, 2014 - 2021. Bern: Année Politique Suisse, Institut
für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
24.04.2024.

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Infrastruktur und Lebensraum
1Raumplanung und Wohnungswesen

1Raumplanung

2Bodenrecht

01.01.65 - 01.01.22 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

UREK-SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates
RPG Raumplanungsgesetz

CEATE-CE Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de
l'énergie du Conseil des Etats

LAT Loi sur l'aménagement du territoire

01.01.65 - 01.01.22 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Über ein Jahr nachdem der Nationalrat Nichteintreten auf die bundesrätliche Vorlage
für die zweite Etappe der RPG-Teilrevision beschlossen hatte, wagte die UREK-SR im
Frühjahr 2021 einen nächsten Anlauf beim umstrittenen Revisions-Vorhaben. In einer
Medienmitteilung verkündete sie Ende April, diesbezüglich einen Vorentwurf
einstimmig verabschiedet zu haben. Der Kommissionsentwurf übernimmt die
weitgehend unbestrittenen Teile des Bundesratsentwurfes. Insbesondere sollen die
Kantone neu mehr Handlungsspielraume betreffend das Bauen ausserhalb von
Bauzonen erhalten. Sie sollen demnach punktuell Bauten, welche über die allgemeinen
Bestimmungen über das Bauen ausserhalb von Bauzonen hinausgehen, in Einklang mit
ihren kantonalen Richtplänen erlauben dürfen, um so besser auf regionale Eigenheiten
eingehen zu können. Allerdings sollen potentielle Mehrnutzungen mit Kompensations-
und Aufwertungsmassnahmen anderenorts ausgeglichen werden müssen. Die UREK
fügte dem Vorentwurf ausserdem Bestimmungen hinzu, welche mit Hilfe von
finanziellen Anreizen für die Beseitigung von Bauten ausserhalb der Bauzone die Anzahl
dort angesiedelter Gebäude (derzeit rund 600'000) stabilisieren soll. Damit erachtete
die Kommission die zentralen Forderungen der Landschaftsinitiative als aufgenommen
und präsentierte denn auch ihren Vorentwurf als einen indirekten Gegenvorschlag zur
Volksinitiative. 
Verglichen mit dem Entwurf des Bundesrates strich die Kommission mehrere
umstrittene Punkte aus dem Gesetzesentwurf: Erstens strich sie die generelle
Beseitigungspflicht von Bauten ausserhalb von Bauzonen, bei welchen der bewilligte
Zweck weggefallen ist. Zweitens sind keine Bestimmungen mehr zu
Speziallandwirtschaftszonen (beispielsweise Gewächshäuser oder Bauten für die
Tierhaltung) mehr im Vorentwurf enthalten. Kritisiert worden waren diese
Bestimmungen, weil sie vorgesehen hatten, dass diese Speziallandwirtschaftszonen
wann immer möglich an Bauzonen anschliessen sollen, was laut Gegnerinnen und
Gegnern im Falle von Tierhaltung zu Geruchsemissionen bis in die Bauzone hätte führen
können. Drittens wurde der Objektansatz des sogenannten Planungs- und
Kompensationsansatzes gestrichen, womit neu nur noch auf den Gebietsansatz
fokussiert wird. Damit soll die Komplexität der Vorlage reduziert werden. Viertens
wurden die im bundesrätlichen Entwurf enthaltenen Strafbestimmungen gestrichen. 

Die Befürworterinnen und Befürworter der Landschaftsinitiative zeigten sich erfreut
über die Arbeiten der Kommission. Raimund Rodewald, Geschäftsleiter der Stiftung
Landschaftsschutz Schweiz, äusserte sich in der Zeitung «24 heures» und meinte, der
Vorschlag müsse erst noch genauer analysiert werden, man begrüsse ihn allerdings und
sei optimistisch bezüglich dessen Qualität. Anders sah dies Alain Griffel, Professor für
Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Zürich. In einem Gastkommentar in der
NZZ kritisierte er, dass mit dem Vorschlag weiterhin nicht klar sei, welche Nutzweisen
für Bauten ausserhalb von Bauzonen zulässig sein können. Wenn man diese
Entscheidung den Kantonen überlasse, werde die Bautätigkeit ausserhalb der Bauzonen
weiter zunehmen, so Griffel. Ausserdem kritisierte er, dass der neue Planungsansatz die
derzeitigen Ausnahmeregelungen nicht ersetzen, sondern ergänzen soll, womit «ein
komplexes System auf ein komplexes System aufgepfropft» werden soll.

Die Kommission gab den Vorentwurf bis Mitte September 2021 in die Vernehmlassung.
Es ist damit schon der dritte Entwurf zur zweiten RPG-Revision, der in die
Vernehmlassung geschickt wurde. 1
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Bodenrecht

In der Herbstsession 2014 gelangte das Zweitwohnungsgesetz in den erstberatenden
Ständerat, der sich in einer beinahe siebenstündigen Diskussion dem - gemäss NZZ -
"bürokratischen Monster mit 28 Tentakeln in Form von 28 Gesetzesartikeln" widmete.
Der kleinen Kammer lagen einige Änderungsanträge ihrer Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie (UREK-SR) vor, die zum Teil auf eine Verschärfung der
gesetzlichen Bestimmungen abzielten: So beantragte eine Kommissionsmehrheit
vertreten durch Ivo Bischofberger (cvp, AI) ihrem Rat, auf die Möglichkeit der
Umwandlung von über 25-jährigen Hotelanlagen in Zweitwohnungen zu verzichten.
Weiter soll es gemäss UREK-SR nicht möglich sein, Bauvorhaben zu bewilligen, die zur
Überschreitung des festgelegten Zweitwohnungsanteils von 20% führen würden. Auf
der anderen Seite beantragten bürgerliche Kommissionsmehrheiten auch
weitreichende Lockerungen der Bestimmungen, so etwa betreffend Auflagen zur
Erweiterung altrechtlicher Wohnungen, bezüglich Handlungsspielraum für Kantone und
Gemeinden beim Bau touristisch bewirtschafteter Wohnungen oder in punkto
Bewilligung neuer Zweitwohnungen in geschützten Baudenkmälern. In der
Detailberatung folgte der Ständerat seiner Kommissionsmehrheit nicht nur in deren
Vorschlägen zur Verschärfung des Ausführungsgesetzes, sondern auch was bedeutende
Lockerungen der Bestimmungen betraf: Trotz Plädoyer von Bundesrätin Leuthard, die
sich klar hinter die Minderheit Berberat (sp, NE) stellte, beschloss eine Ratsmehrheit
mit 22 zu 17 Stimmen, dass den Kantonen in ihrer Richtplanung keine Vorgaben gemacht
werden sollen, in welchen Gebieten die Vermarktung von Zweitwohnungen auf
Vertriebsplattformen zulässig sein soll. Die bundesrätliche Vorlage sah vor, dies nur in
extensiv bewirtschafteten touristischen Gebieten zu erlauben, wo nachweislich Bedarf
nach zusätzlichen touristischen Wohnungen besteht, dieses Vorgehen im Einklang mit
der kantonalen Raumentwicklungsstrategie steht sowie Massnahmen zur besseren
Auslastung von Zweitwohnungen bereits ergriffen oder zumindest im Richtplan
verbindlich angeordnet wurden. Dass zusätzliche Zweitwohnungen nicht nur in
geschützten Baudenkmälern sondern generell in geschützten und erhaltenswerten
Bauten bewilligt werden dürfen, entschied Ständeratspräsident Germann (svp, SH) per
Stichentscheid. Eine starke Kommissionsminderheit Diener (glp, ZH) äusserte
insbesondere zum Begriff "erhaltenswerte Bauten" ihre Bedenken. Dieser sei nirgends
klar definiert und so läge es schliesslich im Ermessen der kommunalen
Baubewilligungsbehörden, über den Wert eines Gebäudes zu entscheiden, führte
Ständerat Luginbühl (bdp, BE) aus. Nicht zuletzt beschloss der Ständerat mit
Zweidrittelmehrheit, dass der Ausbau altrechtlicher Wohnungen um maximal 30% (aber
um höchstens 30 m2) bedingungslos bewilligt werden könne. In der Gesamtabstimmung
passierte das Ausführungsgesetz mit weiteren, kleineren Änderungen versehen den
Ständerat mit 22 zu 13 Stimmen (5 Enthaltungen). Die stimmenden Vertreter der
Tourismuskantone Wallis, Tessin und Graubünden unterstützten das so ausgestaltete
Gesetz. Die Erstberatung im Nationalrat stand Ende 2014 noch aus; Spekulationen um
ein drohendes Referendum waren hingegen bereits in vollem Gange. In der
Herbstsession hatte Bundesrätin Leuthard vor dem Ständerat den Spielraum als bereits
"mehr als ausgereizt" bezeichnet. Kritik erhielt die ständerätliche Fassung ebenfalls
vom Zürcher Staats- und Verwaltungsrechtsprofessor Alain Griffel, der gewisse
Bestimmungen als verfassungswidrig einstufte und das Vorgehen der Kantonskammer
als ignorant bezeichnete. Griffel wie auch weitere Rechtsexperten wurden nach der
ständerätlichen Erstberatung eingeladen, der vorberatenden Kommission im
Nationalrat im Rahmen einer Anhörung die Verfassungsmässigkeit der vorliegenden
Fassung zu erörtern. 2
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